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Niederschrift 
 
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Oberhausen-
Rheinhausen 

 
am 28.03.2011 um 18.30 Uhr 

 
1. Vorsitzender: Bürgermeister Martin Büchner 
2. Gemeinderäte: 
 
 
 
 
 
 

Frank Baumann (bis 19.34 Uhr), Thomas Böllinger, 
Peter Börzel, Daniel Born (ab 19.13 Uhr), Helmut 
Brand, Peter Brand, Florian Häfele, Margareta 
Hartkorn, Peter Hoffmann, Norbert Horn, Katharina 
Korrmann, Raimund Kraus, Tatjana Lindemann, 
Werner Most, Heinz Nagel, Marion Pietsch, Peter 
Prestel, Karsten Rausch, Karl Riegel, Hans Strubel, 
Margit Zieger 

3. Beamte, Beschäftigte 
usw.: 

Ute Zeller 
Dominic Sievert als Protokollführer 

 
Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzen de fest, dass zu der 
Verhandlung durch Ladung vom  18.03.2011 ordnungsgemäß eingeladen 
worden ist;  
 
Zeit, Ort und Tagesordnung für den öffentlichen Tei l der Verhandlung am  
25.03.2011 ortsüblich bekannt gegeben worden sind; 
 
Das Kollegium beschlussfähig ist, weil 22 Mitglieder anwesend sind. 
 
Es fehlten als beurlaubt: 
 
Brigitte Klee, Thorsten Koch, Thomas Zieger 
 
nicht beurlaubt oder aus anderen Gründen: 
 
-- 
 
als Urkundspersonen wurden ernannt: 
 
Peter Hoffmann, Karl Riegel 
 
 
Hierauf wurde in die Beratung der auf der Tagesordn ung stehenden Punkte 
eingetreten und folgendes beschlossen: 
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Anträge der Fraktionen 
 
Zu Beginn der Sitzung stellt Gemeinderat Strubel (FW) zwei 
Geschäftsordnungsanträge. Der erste Antrag lautet wie folgt: 
 
Antrag zur Überprüfung und Ausweisung von weiteren Bauplätzen im Ortsteil 
Rheinhausen 
 
„Im Ortsteil Rheinhausen, Hebelstraße, entlang Wilhelm-Busch-Weg, befindet sich 
ein ungenutztes Grundstück mit einer Größe von schätzungsweise 900 – 1000 m². 
Zur Hebelstraße hin ist ein Schild mit der Baunutzungsordnung für Spielplätze 
angebracht., ohne dass dieses Grundstück als Spielplatz hergerichtet ist.  
 
Wir bitten zu prüfen ob wir dieses Grundstück als Baugelände ausweisen können. 
 
Die zu erwartenden Einnahmen von ca. 200.000 € können in der derzeit 
angespannten Haushaltslage für dringend notwendige Investitionen Verwendung 
finden“ 
 
 
Der zweite Antrag lautet wie folgt: 
 
Antrag zur Überarbeitung der Vereinsförderrichtlini en bzw. Ergänzung dieser 
Richtlinien um Zuschüsse für Verpflegung, Fahrkoste n, Übernachtungskosten, 
Teilnehmergebühren an Meisterschaften u.ä. Veransta ltungen  
 
„In der Vergangenheit wurden Anträge dieser Art von Vereinen im Gemeinderat 
behandelt. 
 
Hierbei wurde von der Verwaltung vorgeschlagen sich an den zurückliegenden 
Entscheidungen zu orientieren und auch so zu beschließen. 
 
Wir die Freien Wähler haben uns bei solchen Anträgen der Stimme enthalten und 
jeweils für eine generelle Regelung und Aufnahme in die Vereinsförderrichtlinien 
ausgesprochen. 
 
Unseren Antrag haben wir bereits mehrfach in öffentlichen Sitzungen vorgebracht. 
 
Wir bitten nochmals die Vereinsförderrichtlinien um diese Zuschüsse zu ergänzen 
und dem Rat in einer der nächsten Sitzungen zur Abstimmung vorzulegen um eine 
klare und gerechte Regelung für alle Vereine verbindlich zu erreichen.“ 
 
 
Bürgermeister Büchner stellt fest, dass man diese beiden 
Geschäftsordnungsanträge in der nächsten bzw. der übernächsten Sitzung 
behandeln wird. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.03.2011 

TOP Nr.: 1 öffentlich DS-Nr. GR27/2011 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Information 
Bekanntgabe der in den nichtöffentlichen  Gemeinderatssitzungen am 
28.02.2011 und 02.03.2011 gefassten Gemeinderatsbes chlüsse 
 
 
Der Gemeinderat fasste in seinen nichtöffentlichen Sitzungen am 28.02.2011 und 
02.03.2011 folgende Beschlüsse: 
 
 
1. Der Gemeinderat stimmte der Veräußerung eines Grundstücks zu. Der Käufer 

muss innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren einen Bauantrag einreichen 
und innerhalb eines weiteren Jahres das Wohnhaus selbst bezogen haben. 
Das Grundstück darf nur mit einem Einfamilienwohnhaus bebaut werden. 
Darüber hinaus bewilligte der Gemeinderat eine Zufahrt zum Grundstück über 
die Kolpingstraße. Die vorhandene Absperrung des Weges bleibt jedoch 
bestehen und wird auf die Grenze zwischen zwei Grundstücke zurückgesetzt. 

 
2. Der Gemeinderat hob eine Bauverpflichtung für den Verkauf eines 

Grundstücks(anteils) nicht auf und stimmte außerplanmäßigen Ausgaben in 
Höhe von 5.000,00 € unter der Haushaltsstelle 6100-610000 gemäß § 84 
GemO zu. 

 
3. Der Gemeinderat stimmte einem vor dem AG Philippsburg geschlossenen 

Vergleich und den außerplanmäßigen Ausgaben unter der Haushaltsstelle 
5620-942000.010 in Höhe von 6.000,00 € gemäß § 84 GemO zu. 

 
4. Der Gemeinderat stimmte der Herausnahme der Ziffer 8.4 (Summer-Fun-

Festival) aus dem Pachtvertrag mit der Freizeit Camping GmbH zu, sobald ein 
alternativer Standort für die Durchführung der Veranstaltung gefunden wurde. 

 
5. Der Gemeinderat stimmte einem Aufstieg eines Mitarbeiters der 

Gemeindeverwaltung in den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst 
sowie der Ernennung zum Gemeindeoberinspektor mit Wirkung vom 
01.03.2011 zu. 

 
6. Der Gemeinderat stimmte einem Antrag auf Ratenzahlung von 

offenstehenden Forderungen gegenüber der Gemeinde Oberhausen-
Rheinhausen, in Monatsraten von je 50,00 €, beginnend ab dem 01.02.2011 
zu. Mit der letzten Ratenzahlung sind auch die anfallenden Verzugszinsen zu 
bezahlen. 

 
7. Der Gemeinderat wählte einen geeigneten Nachpächter für das Freizeitgebiet 

Erlichsee. 
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8. Der Gemeinderat beschloss auf der HH-Stelle 5720-941000.011 
überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 70.000,00 Euro netto zur 
Durchführung der Deckensanierung zu bewilligen. 

 
 
Diese Beschlüsse werden gemäß § 35 Abs. 1 GemO bekannt gegeben und zwar in 
der in diesem Paragraphen vorgeschriebenen Form, d.h. ohne 
Abstimmungsergebnis und ohne Bekanntgabe des Verlaufs. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.03.2011 

TOP Nr.: 2 öffentlich DS-Nr. GR28/2011 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Information 
Vorstellung der neuen Mitarbeiterin im Bereich Juge nd Frau Sara 
Raptopoulos           
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert kurz den Sachverhalt der Sitzungsvorlage und 
merkt an, dass durch das Ausscheiden von Herrn Sascha Ehringer die Stelle im 
Bereich „Jugend“ bei der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen neu zu besetzen war. 
Nach Durchführung der Ausschreibung in den Mitteilungsblättern der Gemeinden 
Philippsburg, Waghäusel, Hambrücken, Altlußheim und Neulußheim, den Badischen 
Neuesten Nachrichten, den Hochschulen für Sozialwesen in Esslingen, Mannheim 
und Stuttgart sowie der Mitteilung der offenen Stelle an das Arbeitsamt gingen fünf 
Bewerbungen bei der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen ein. Vier Bewerber 
wurden zu einem Vorstellungsgespräch am 24.02.2011 eingeladen. Die Position ist 
zunächst befristet auf ein Jahr. Nach Ablauf der Frist hat der Gemeinderat gemäß 
Hauptsatzung über die Einstellung zu entscheiden. Nachdem eine Bewerberin nach 
dem Vorstellungsgespräch ihre Bewerbung zurückgezogen hat wurde als 
geeignetste Bewerberin Frau Sara Raptopoulos ausgewählt. 
 
Bürgermeister Büchner  informiert den Gemeinderat darüber, dass Frau 
Raptopoulos mit Schreiben vom 15.03.2011 mitgeteilt hat, dass Sie eine andere 
Stelle erhalten hat und diese annimmt. Unter dem heutigen Tagesordnungspunkt soll 
nun mit dem Gremium besprochen werden, wie dieses sich die zukünftige 
Entwicklung im Bereich „Jugend/Jugendzentrum“ vorstellt. Die Grundsatzfrage ist 
diese, ob man im Jugendzentrum die „Masse der Jugendlichen“ anziehen oder sich 
vielmehr auf die Minderheit, die sogenannten „Problemfälle“ konzentrieren möchte. 
Beides auf irgend eine Art und Weise zusammen zu führen, ist auch auf Grund des 
Größe der Räumlichkeit nicht möglich. 
 
Bürgermeister Büchner  bittet Herrn Robert Sarden , den Leiter des 
Jugendzentrums der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen nach vorne, damit dieser 
Fragen aus dem Gremium beantworten kann. 
 
Nach einigen Ausführungen von Bürgermeister Büchner sowie von Herrn Sarden  
zur derzeitigen Situation im Jugendzentrum sowie zur weiteren Problematik, kommt 
es zu einer ausführlichen Fragerunde. 
 
Nach der Fragerunde ist man sich innerhalb des Gremiums  einig, dass man in der 
heutigen Sitzung in der Sache, welches Ziel die Einrichtung Jugend/Jugendzentrum“ 
zukünftig verfolgen soll, keine Entscheidung treffen kann. Hierzu fehlen einfach zu 
viele Hintergrundinformationen. 
 
Der Gemeinderat wünscht sich hierzu eine ausführliche Sitzungsvorlage in einer der 
nächsten Sitzungen. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.03.2011 

TOP Nr.: 3 öffentlich DS-Nr. GR29/2011 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Beschlussfassu ng 
Kooperation der Grundschulen sowie der Werkrealschu le in Oberhausen-
Rheinhausen mit dem HSV Hockenheim 
Beschluss über die Weiterführung des Programms für das Schuljahr 2011/2012  
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert ausführlich den Sachverhalt der Sitzungsvorlage 
und merkt an, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 30.06.2008 einer 
Kooperationsmaßnahme der Grundschulen sowie der Werkrealschule in 
Oberhausen-Rheinhausen mit dem HSV Hockenheim für das Schuljahr 2008/2009 
zugestimmt hat. Auf die damalige Sitzungsvorlage vom 30.06.2008, DS-Nr. 
GR73/2008 wird verwiesen. Desweiteren hat sich der Gemeinderat in seinen 
Sitzungen am 02.03.2009, DS-Nr. GR20/2009 und 22.02.2010, DS-Nr. GR16/2010 
mit der Weiterführung des Programms für die Schuljahre 2009/2010 und 2010/2011 
befasst und seine Zustimmung erteilt. Der Vorsitzende des HSV Hockenheim, Herr 
Knopf, ist nunmehr in einem persönlichen Gespräch auf die Gemeindeverwaltung 
zugekommen und hat angefragt, ob auch für das kommende Schuljahr 2011/2012 
eine Zusammenarbeit möglich sei.  
 
Folgende Stunden werden derzeit im Schuljahr 2010/2011 durch den FSJ-Mitarbeiter 
begleitet bzw. selbständig durchgeführt. 
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W o c h e n s t u n d e n p l a n  F S J l e r  N i k l a s  J a n s s e n       H S V  H o c k e n h e i m      2 0 1 0 / 2 0 1 1 S t a n d  D e z e m b e r  1 0
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1 1 : 1 5 D o
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1 3 : 0 0

1 3 : 1 5

1 3 : 3 0
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1 4 : 0 0
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1 5 : 4 5
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1 6 : 4 5

1 7 : 0 0

1 7 : 1 5 M o

1 7 : 3 0
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F a h r z e i t  0 , 3 0 0 , 3 0 0 ,3 0 0 , 3 0 2 , 0 0
r e i n e  E i n s a t z z e i t  2 , 4 5 4 , 5 0 3 ,2 5 4 , 3 5 1 5 ,3 5
m i t  P a u s e  + F a h r z 4 , 0 0 5 , 4 5 5 , 1 5 7 ,3 0 0 0 2 2 ,3 0 0

0 6 . S e p t e m b e r  b i s  1 0 . S e p te m b e r  0 9
1 1 .  O k t o b e r  b i s   1 5 .O k to b e r   2 0 1 0

A u f b a u le h r g a n g  Ü b u n g s le i t e r : 1 0 . J a n u a r  b i s  1 4 . J a n u a r  2 0 1 1
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A b s c h lu s s s e m in a r   F S J                               v o r a u s s i c h t l i c h  J u l i  0 9  .  W i r d  n o c h  r e c h t z e i t i g  b e k a n n t  g e g e b e n                                     V o r a u s s i c h t l ic h  J u l i  2 0 1 1
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G r u n d le h r g a n g  Ü b u n g s le i t e r :
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B e g le i t u n g  
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Schulen Schulstunde/ 

Woche 
Einsatztage/ 

Jahr 
Schulstunde/ 

Jahr 
Grundschule Oberhausen    
1 x wöchentlich Mo Ball AG 
2 x 45 Min 

2 34 68 

1 x wöchentlich Di Schulsport 
6 x 45 Min 

6 34 204 

1 x wöchentlich Do Schwimmen/Sport 
2 x 45 Min 

2 34 68 

   340 
Grundschule Rheinhausen    
1 x wöchentlich Mi Sport/Schwimmen 
3 x 45 Min 

3 34 102 

1 x wöchentlich Mi Ball-AG 
1 x 60 Min 

1,33 34 45,33 

1 x wöchentlich Do Sport/Schwimmen 
3 x 45 Min 

3 34 102 

   249,33 
GWRS Oberhausen    
1 x wöchentlich Mo Betreuung Freies Ang. 
1 x 75 Min 

1,66 34 56,66 

1 x wöchentlich Do Ball-AG 
2 x 45 Min 

2 34 68 

   124,66 
    
Einsatzzeit an den Schulen 21 34 714 
    
Fahrzeit 2,66 34 90,66 
    
Gesamteinsatzzeit 23,66 34 804,66 
 
 
Weiter führt Bürgermeister Büchner  aus, dass sich im Gegensatz zum Schuljahr 
2009/2010 die wöchentlichen Einsatzstunden an der Grundschule Oberhausen 
erhöht haben, während sie sich an den beiden anderen Schulen reduziert haben. Die 
Einsatztage im Schuljahr 2010/2011 betragen 34. Die Gesamteinsatzstunden 
(Einsatzzeit an den Schulen + Fahrzeit) steigen auf 804,66. Für den HSV 
Hockenheim entstehen durch die Inanspruchnahme des FSJ-Mitarbeiters durch die 
Schulen der Gemeinde folgende Kosten: 
 
23 Schulstunden entsprechen zuzüglich der Vor- und Nachbearbeitungszeit nach 
den Angaben des HSV Hockenheim rund 60 % der von dem FSJ-Mitarbeiter zu 
leistenden Stunden. In seinem persönlichen Gespräch hat Herr Knopf mitgeteilt, dass 
die Jahreskosten für die gesamte Arbeitszeit des Mitarbeiters (= 38 Wochenstunden) 
im Verhältnis zum Schuljahr 2009/2010 angestiegen sind. Diese betragen nun 
jährlich 4.560,00 €. Nachdem der HSV Hockenheim diesen Anstieg im laufenden 
Schuljahr selbst getragen hat, bittet er nun die Gemeinde darum, sich an den 
Mehrkosten zu beteiligen. Diese Mehrkosten betragen 600,00 € jährlich. Bisher 
wurde ein Zuschuss von 3.000,00 € gewährt. Zukünftig sollte sich die Gemeinde mit 
3.240,00 € an den Ausgaben beteiligen. 
 
Wie dem Gemeinderat bereits mitgeteilt wurde, hat sich das Angebot an den Schulen 
bewährt hat und wurde positiv aufgenommen. Von Schulseite aus besteht auch 
weiterhin Interesse daran, das Projekt auch im kommenden Schuljahr 



Nr. 03/2011 

 -9- 

weiterzuführen. Die Gemeindeverwaltung schlägt daher vor, dem HSV Hockenheim 
auch für das Schuljahr 2011/2012 einen Zuschuss zu gewähren. Da zum Zeitpunkt 
der Haushaltsverabschiedung weder ein Antrag der Schulen noch des Vereins 
vorlag, sind entsprechende Mittel im Haushaltsplan 2011 nicht vorgesehen. Die 
Gemeindeverwaltung schlägt vor, die Mittel in Höhe von 3.240,00 € für den 
Haushaltsplan 2012 vorzusehen. 
 
Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner  die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Böllinger (CDU)  kann die Zustimmung seiner Fraktion zum 
Beschlussvorschlag erteilen. 
 
Gemeinderat Brand (FÖDL)  stimmt ebenfalls zu. 
 
Gemeinderat Brand (SPD)  erteilt die Zustimmung der SPD-Fraktion zum 
Beschlussvorschlag. 
 
Gemeinderat Hoffmann (FW)  stimmt abschließend ebenfalls zu. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Weiterfüh rung der Kooperation 
Schule - HSV Hockenheim im Schuljahr 2011/2012 und stellt hierfür die 
entsprechenden Mittel in Höhe von 3.240,00 € im Hau shaltsplan 2012 unter der 
Haushaltsstelle 2910-638000 bereit. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.03.2011 

TOP Nr.: 4 öffentlich DS-Nr. GR30/2011 
Fachamt: Rechnungsamt zur Beschlussfassung 
Investitionszuschuss an die Seelsorgeeinheit Oberha usen- Rheinhausen zum 
Einbau neuer Fenster im Kindergarten St. Franziskus            
 
 
Beratung: 
 
Gemeinderat Häfele (SPD) erklärt sich bei diesem Tagesordnungspunkt für 
befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert den Sachverhalt und merkt an, dass der 
Kindergarten St. Franziskus, Oberhausen im Jahre 1965 errichtet wurde und zu 
Beginn des Kindergartenjahres 1966/67 erstmals der Kindergartenbetrieb 
aufgenommen werden konnte. In den Jahren 1996 – 1999 wurden notwendige 
Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und teilweise auch Räumlichkeiten angebaut. 
Hierzu hat die politische Gemeinde einen Investitionszuschuss von 545.333,00 € 
gewährt. Nach Durchsicht der damaligen Rechnungen stellte man fest, dass für 
Fenster und Fensterelemente Ausgaben von 47.000,00 € angefallen sind. Die bei der 
Sanierung eingebauten Fenster betreffen jedoch nicht die Fenster/-elemente in den 
jeweiligen Gruppenräumen, Turnraum, Leiterinnenzimmer, WC-Anlagen u.a. Diese 
genannten Fenster sind noch aus der Bauzeit in den Jahren 1965/1966 und bedürfen 
tatsächlich einer Erneuerung. Der Kindergartenausschuss der Gemeinde hat sich in 
einem Vororttermin am 23.02.2011 zusammen mit der KG-Beauftragten, Frau Brand 
und der Leiterin, Frau Peters, überzeugen können, dass eine Erneuerung dringend 
geboten ist. Bereits mit Schreiben vom 26.10.2009 hat die Kindergartenbeauftragte 
für das Haushaltsjahr 2010 neue Fenster beantragt. Sowohl die Verwaltung als auch 
die Mitglieder der Ausschüsse sahen jedoch keine so dringende Notwendigkeit die 
entsprechenden Haushaltsmittel nach diesem Antrag in den Haushaltsplan 2010 
einzustellen. Zum Haushaltsplan 2011 wurde durch die Seelsorgeeinheit erneut der 
Antrag auf einen Investitionszuschuss zum Einbau neuer Fenster mit einem Betrag 
von 35.000,00 € gestellt. Nach den neuen Kindergartenverträgen trägt die Gemeinde 
die Investitionskosten zu 100 %. Somit wurden im Haushaltsplan 2011 Mittel in Höhe 
von 35.000,00 € unter der Haushaltsstelle 3700-987000.010 für diese Maßnahme 
eingestellt. Die Seelsorgeeinheit hat verschiedene und vergleichbare Angebote 
eingeholt. Das günstigste Angebot hat die Fa. Bechthold, Kronau zum Angebotspreis 
von 55.147,79 € abgegeben. Die Seelsorgeeinheit wollte auch dieser Firma den 
Zuschlag erteilen. Die Differenz zwischen den beantragten 35.000,00 € zu den 
tatsächlichen Kosten von da. 56.000,00 € hängt damit zusammen, dass bei 
Einholung der Angebote der Seelsorgeeinheit im Spätjahr 2009 lediglich 1 
Fensterelement für einen Gruppenraum angeboten war, tatsächlich jedoch 6 solcher 
Elemente für sämtliche Gruppenräume neu eingebaut werden müssen. Diese 6 
Elemente verursachen Kosten von 27.000,00 €. Da im Haushaltsplan lediglich Mittel 
in Höhe von 35.000,00 € eingestellt sind, müsste der Gemeinderat auch den daraus 
entstehenden überplanmäßigen Ausgaben zustimmen. Sowohl die Verwaltung als 
auch der Kindergartenausschuss waren der Auffassung, dem Einbau neuer Fenster 
im Kindergarten St. Franziskus zuzustimmen auch unter dem Gesichtspunkt der 
Energieeinsparung. 
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Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner  die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
 
Gemeinderätin Hartkorn (CDU)  kann die Zustimmung der CDU-Fraktion zum 
Beschlussvorschlag erteilen. 
 
Gemeinderätin Zieger (FÖDL)  erteilt ebenfalls die Zustimmung ihrer Fraktion zum 
Beschlussvorschlag. 
 
Gemeinderat Brand (SPD)  stimmt ebenfalls zu. 
 
Gemeinderat Strubel (FW)  kann abschließend die Zustimmung der FW-Fraktion 
zum Beschlussvorschlag erteilen. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Gewährung ein es 
Investitionszuschusses an die Seelsorgeeinheit Ober hausen-Rheinhausen 
zum Einbau neuer Fenster im Kindergarten St. Franzi skus, Oberhausen in 
Höhe von max. 56.000,00 € zu. 
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig den überplanmäßig en Ausgaben unter 
der Haushaltsstelle 3700-9870000.010 in Höhe von 21 .000,00 € gemäß § 84 
GemO zu. 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.03.2011 

TOP Nr.: 5 öffentlich DS-Nr. GR31/2011 
Fachamt: Bauamt zur Beschlussfassung 
Hallenbad Oberhausen und Sporthalle Oberhausen 
Sanierungsmaßnahmen 
Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben           
 
 
Beratung: 
 
Gemeinderat Rausch (FW) erklärt sich bei diesem Tagesordnungspunkt für 
befangen und begibt sich in den Zuhörerbereich. 
 
Bürgermeister Büchner  erläutert sehr ausführlich den Sachverhalt und merkt an, 
der Gemeinderat in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 02.03.2011, Top Nr. 2, DS-
Nr. GR26/2011 darüber informiert wurde, dass sich die Arbeiten für die Sanierung 
der Sporthalle in Oberhausen sowie des Hallenbades in Oberhausen auf Grund von 
Bauverzögerungen sowie auf Grund der Witterungsverhältnisse verzögert haben. 
Hierdurch sind auch die Haushaltsansätze für die Maßnahmen nicht mehr zu halten. 
Die Gemeindeverwaltung ging davon aus, dass im Jahr 2010 bereits der 
überwiegende Teil der Arbeiten abgeschlossen sind und damit auch 
Zahlungsansprüche der beauftragten Firmen entstehen. Insoweit wurden für das Jahr 
2011 nur noch Restzahlungen eingestellt. Diese sind nunmehr entsprechend zu 
korrigieren. 
 
Haushaltsstelle 5610-942000.011 „Sporthalle Oberhau sen“  
 
Hier sind für die Sanierung des Flachdaches im Foyer insgesamt 87.500,00 € 
vorgesehen. Die Beauftragung für die Flachdachsanierung betrug für das Bad + 
Foyer 228.403,36 €. Eine Abrechnung liegt bisher noch nicht vor. Die 
Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass dieser Betrag ausreichend sein wird. 
Inwieweit die Haushaltsstelle überzogen werden muss, kann derzeit noch nicht 
beurteilt werden, da eine Ausschreibung der Sheddachsanierung noch nicht erfolgt 
ist. 
 
Haushaltsstelle 5720.941000.011 „Hallenbad Oberhaus en“  
 
Auf der Haushaltsstelle sind insgesamt 100.000,00 € eingestellt. Auf die 
Dachsanierung entfallen 30.000,00 € und auf die Sanierung der Innendecke 
70.000,00 €. In Bezug auf die Sanierung der Innendecke stellt sich die 
Kostensituation derzeit wie folgt dar: 
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Leistung Kostenschätzung Auftrag bzw. 

Summe aus 
Kostenschätzung 

(brutto) 

Auftrag bzw. 
Summe aus 

Kostenschätzung 
(netto) 

Gerüst 12.000,00 € 21.000,00 € 17.600,00 € 
Demontage der Decke 9.000,00 € 11.500,00 € 9.700,00 € 
Betonsanierung 55.000,00 € 50.700,00 € 42.600,00 € 
Erneuerung einer 
abgehängten Decke 

85.000,00 € 60.900,00 € 51.000,00 € 

Erneuerung der 
Beleuchtung 

25.000,00 € 25.000,00 € 21.000,00 € 

Lüftungsöffnungen 5.000,00 € 5.000,00 € 4.200,00 € 
Ingenieurhonorar 0,00 € 12.000,00 € 10.000,00 € 
Gesamt 191.000,00 € 186.100,00 € 156.100,00 € 
 
 
Des weiteren informiert Bürgermeister Büchner  den Gemeinderat darüber, dass im 
Jahre 2010 lediglich 12.000,00 € für die Demontage der Decke verausgabt werden 
konnten. Es ist somit mit weiteren Zahlungen in Höhe von 144.100,00 € zu rechnen. 
Im Haushaltsplan 2011 sind jedoch lediglich 70.000,00 € hierfür eingestellt. Es wird 
daher um Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 75.000,00 € 
netto gebeten. Die Dachsanierung wurde mit insgesamt 132.000,00 € netto 
veranschlagt. Im Haushaltsplan 2011 sind für die Durchführung der Maßnahme nur 
noch 30.000,00 € vorgesehen. Die Auftragsvergabe an den wirtschaftlichsten Bieter 
ergab ein Angebot von 228.403,36 €. Diese beinhaltet sowohl die Dachflächen im 
Foyer als auch im Bad. Abzüglich des oben genannten Betrages für die Sanierung 
des Daches im Foyer entfallen somit 140.900,00 € auf die Sanierung des 
Hallenbaddaches. Dies entspricht einem Nettobetrag von 118.406,18 €. Im Jahre 
2010 wurden hiervon bereits 54.500,00 € bezahlt. Es verbleibt somit ein Restbetrag 
von ca. 64.000,00 €. Im Hinblick auf den Haushaltsansatz wären somit für die 
Sanierung weitere 34.000,00 € netto erforderlich. Hinzu kommt die Lüftung mit einem 
Nettobetrag von ca. 29.000,00 €, sodass insgesamt 63.000,00 € netto benötigt 
werden. Insgesamt ist für die Sanierung des Daches im Hallenbad mit einem Betrag 
von 220.000,00 € zu rechnen. Dieser liegt um ca. 1.000,00 € über der 
Kostenschätzung aus dem Jahre 2010. Verzögert hat sich auch der Einbau der 
Fenster, sodass hier noch ein Nettobetrag von ca. 29.000,00 € zur Auszahlung offen 
steht. Die Gemeindeverwaltung bittet daher um die Bewilligung von überplanmäßigen 
Ausgaben in Höhe von insgesamt 167.000,00 € auf der Haushaltsstelle 5720-
941.000.011. Diese Mittel wurden im Haushaltsjahr 2010 eingespart. Darüber hinaus 
wäre es für die Gemeindeverwaltung bei der Abrechnung hilfreich, wenn die für 
Flachdachsanierung in der Sporthalle Oberhausen eingesetzten Mittel in Höhe von 
87.500,00 € mit den nun bewilligten Mitteln für die Dachsanierung des Hallenbades 
in Oberhausen gegenseitig deckungsfähig wären. Dies im Hinblick darauf, dass es 
sich bei der Dachsanierung um einen einheitlichen Auftrag handelt, der erst mit der 
Schlussrechnung konkret aufgeschlüsselt werden kann. 
 
Bürgermeister Büchner  merkt abschließend an, dass er dem Gemeinderat mit E-
Mail vom 21.03.2011 in Bezug auf diesen Tagesordnungspunkt eine neue 
Kostenermittlung für zusätzliche Arbeiten der Deckensanierung übersandt hat. Leider 
fallen diese Kosten erheblich höher aus, als dies zunächst von der Verwaltung 
abschätzbar war. Insgesamt ist ein weiterer Betrag von 30.000,00 € netto 
erforderlich. Die Kostenermittlung ist nachstehend dargestellt. 
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Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner  die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
 
Gemeinderat Prestel (CDU) und die Fraktion der CDU können den vorgelegten 
Beschlussvorschlägen zustimmen. 
 
Gemeinderat Brand (FÖDL) und seine Fraktion haben ein Problem mit den 
zusätzlich hinzu gekommenen 30.000,00 €. Er und seine Fraktion wissen, dass man 
diesen zusätzlichen Kosten ebenfalls zustimmen muss, hätte aber dennoch gerne 
geklärt, wie es mit Regressansprüchen aussieht. 
 
Gemeinderat Horn (SPD)  stimmt den vorgelegten Beschlussvorschlägen ebenfalls 
zu. 
 
Gemeinderat Hoffmann (FW)  kann abschließend ebenfalls die Zustimmung der FW-
Fraktion erteilen. 
 
 
 
Beschluss: 
 
1. 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig den überplanmäßig en Ausgaben in Höhe 
von insgesamt 197.000,00 € auf der Haushaltsstelle 5720-941.000.011 gemäß 
§ 84 GemO zu. 
 
2. 
Der Gemeinderat erklärt einstimmig die beiden Haush altsstellen 5610-
942000.011 und 5720-941.000.011 für gegenseitig dec kungsfähig.  
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.03.2011 

TOP Nr.: 6 öffentlich DS-Nr. GR32/2011 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Beschlussfassu ng 
Ausschreibung von Leistungen auf den Friedhöfen  in Oberhausen und 
Rheinhausen 
Beschluss über die Ausschreibung der Leistungen      
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  geht sehr ausführlich den Sachverhalt ein und merkt an, 
dass sich die Mitglieder des Gemeinderates in der gemeinsamen Sitzung aller 
Ausschüsse zur Haushaltsberatung sehr ausführlich mit der zukünftigen 
Personalentwicklung im Außendienst und der Vergabe von Leistungen befasst 
haben. Im Hinblick auf das Ausscheiden zahlreicher Mitarbeiter in diesem Bereich 
zum Ende des Jahres 2012 und der Problematik der Neubesetzung der Stellen mit 
Fachkräften wurde mehrheitlich beschlossen, im Bereich des Friedhofs die 
Leistungen öffentlich auszuschreiben. Die Gemeinde geht damit einen Weg, wie er 
auch bereits in den Nachbarkommunen Altlußheim und Neulußheim beschritten 
wurde. Die Vergabe der Leistungen an Private bedeutet jedoch nicht, dass sich die 
Gemeinde aus der Verantwortung für ihre Friedhöfe zurückzieht, sondern lediglich, 
dass sich der Schwerpunkt der Arbeit von der Pflege auf die Kontrolle der 
ausgeführten Leistungen verschiebt. Nach wie vor ist die Gemeindeverwaltung der 
Ansprechpartner für die Bürger in allen Fragen rund um unsere Friedhöfe. Für die 
Ausschreibung der Leistungen hat der Gemeinderat im Haushaltsplan unter den HH-
Stelle, 7511-634000 (Friedhof Oberhausen) und 7512-634000 (Friedhof 
Rheinhausen) Mittel in Höhe von 50.000,00 € bzw. 31.000,00 € eingestellt. Dabei 
entfallen auf die bisher noch nicht an Dritte vergebenen Leistungen 20.000,00 € für 
den Friedhof Oberhausen und 14.500,00 € für den Friedhof in Rheinhausen. Bisher 
wurden hierfür Beträge im Rahmen der Inneren Verrechnungen von ca. 40.000,00 € 
in Oberhausen und ca. 29.000,00 € in Rheinhausen verbucht. Der Haushaltsansatz 
umfasst dabei nur den voraussichtlichen Betrag für 7 Monate, da die Vergabe erst im 
Mai 2011 stattfinden soll.  
 
Weiter merkt Bürgermeister Büchner  an, dass der Text der beabsichtigten 
Ausschreibung in der Anlage beigefügt ist. Er beinhaltet die zu vergebenden 
Leistungen sowie die Vertragsdauer und sonstigen Regularien. Im Hinblick auf die 
Höhe des Ausschreibungsvolumens, das sich auf rund 460.000,00 € beläuft, sind die 
Leistungen öffentlich auszuschreiben. Die Höhe des Auftragswertes ergibt sich aus § 
3 VGV (Vergabeverordnung), wonach bei zeitlich befristeten Dienstleistungen die 
Dauer der Leistungserbringung zu Grunde zu legen ist bzw. wenn diese unbefristet 
vergeben werden soll oder eine Laufzeit von mehr als 48 Monaten hat, 48 Monate zu 
Grunde zu legen sind. Die Ausschreibung erfolgt in den Mitteilungsblättern der 
umliegenden Gemeinden sowie in der Bruchsaler Rundschau. 
 
Abschließend geht Bürgermeister Büchner  ausführlich auf den dem Protokoll 
beigefügten Ausschreibungstext ein, der sich im Gegensatz zum Ausschreibungstext, 
der der Sitzungsvorlage beigefügt war, schon wieder einige Änderungen 
vorzuweisen hat.. Er merkt an, dass die durchzuführenden Maßnahmen nun anhand 
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von Einzelplänen zusätzlich dargestellt werden. Dennoch wird sich der 
Ausschreibungstext in den nächsten Tagen weiter geringfügig ändern, die Basis des 
Vertragstextes bleibt jedoch bestehen. Nach seinen Ausführungen bittet er die 
Fraktionen um deren Stellungnahmen. 
 
Gemeinderätin Lindemann (CDU)  stellt einige Fragen in Bezug auf den in der 
Anlage beigefügten Ausschreibungstext, die Bürgermeister Büchner  beantwortet 
und entsprechende Ergänzungen vornehmen wird. Grundsätzlich steht die Fraktion 
der CDU der Ausschreibung der Friedhofsleistungen auf der Basis des beigefügten 
Vertragstextes positiv gegenüber und könnte dem zustimmen. 
 
Gemeinderätin Pietsch (FÖDL)  und die Fraktion der FÖDL sind derzeit der 
Auffassung, dass die Arbeiten wie bisher im gleichen Rahmen weiter ausgeführt 
werden sollen, zumindest solange, bis der derzeitige Friedhofsmitarbeiter Ende des 
Jahres 2012 in den Ruhestand geht. Darüber hinaus merkt Sie an, dass durch die 
Fremdvergabe nur unnötige höhere Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger 
entstehen würden und die Verwaltung durch die Ausschreibung einen erheblichen 
Mehraufwand zu bewältigen hätte. Das Schneiden der Bäume könnte bei Bedarf, wie 
schon in der Vergangenheit, an Fachfirmen weitergegeben werden. 
 
Gemeinderat Brand (SPD) möchte gerne wissen, ob es zwingend notwendig ist alle 
Maßnahmen einzeln auszuschreiben oder ob eine Pauschalierung bei speziellen 
Maßnahmen möglich wäre. Immerhin geht es hier um einen imensen 
Verwaltungsaufwand. 
 
Bürgermeister Büchner  merkt an, dass der Verwaltungsaufwand überschaubar 
bleibt. Eine Pauschalierung der Maßnahmen ist nach seiner Ansicht nicht möglich, da 
jeder, der diesen Vertrag mit der Gemeinde abschließen möchte, genau weiß was er 
im Einzelnen zu tun hat. Der derzeitige Detailgrad der Ausschreibung bringt nach 
seiner Ansicht deutlich weniger Streitfälle. 
 
Gemeinderat Rausch (FW)  merkt an, dass der Vertragspartner die Möglichkeit hat, 
Aufgaben die er nicht mit seinem Betrieb ausführen kann, an Nachunternehmer zu 
übergeben. Er stellt sich nun die Frage, ob es sinnvoll ist das Nachunternehmer in 
unbestimmter Anzahl zugelassen werden, da der Bereich Friedhof doch ein sehr 
sensibler Bereich ist. 
 
Bürgermeister Büchner  führt hierzu aus, dass er im Vertragstext zusätzlich regeln 
möchte, dass Nachunternehmer benannt werden müssen und dass diese die 
Aufgaben dann auch über die komplette Vertragdauer (4 Jahre) auszuüben haben. 
 
 
 
Beschluss : 
 
Der Gemeinderat stimmt der Ausschreibung der Friedh ofsleistungen auf der 
Basis des beigefügten Vertragstextes zu. 
 
��� �  14 Ja-Stimmen und 7 Gegenstimmen  
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��
IAktenzeichen: 750.61-Bü 

Sachbearbeiter: Martin 
Büchner 

 
 
 

Vertrag über den Betrieb und die Pflege der 
Friedhöfe in Oberhausen-Rheinhausen  

 
 

 
 
zwischen der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen, 
vertreten durch den Bürgermeister Martin Büchner, 
Adlerstraße 3, 68794 Oberhausen-Rheinhausen 
 
- nachfolgend die Gemeinde genannt 
 
 
und 
 
 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
- nachfolgend Auftragnehmer genannt 
 
 

 
 
Die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen betreibt in beiden Ortsteilen eigenständige 
Friedhöfe. Der Friedhof in Oberhausen hat dabei eine Größe von 12.843 m² mit ca. 
1038 Grabstätten. Der Friedhof in Rheinhausen besitzt eine Fläche von ca. 7.300 m² 
mit ca. 393 Grabstätten. Jährlich finden in der Gemeinde ca. 90 Beerdigungen bzw. 
Trauerfeiern statt. Mit dem vorliegenden Vertrag werden dem Auftragnehmer die im 
nachstehenden Vertragstext aufgeführten Aufgaben übertragen. 
 
 
Inhalt: 
 
§1 Bestandteil des Vertrages....................... .......................................................... 20 
§2 Umfang der übertragenen Aufgaben ................ ............................................... 20 
§3 Ausgestaltung der übertragenen Aufgaben......... ........................................... 20 
§4 Pflege der Außenanlage.......................... .......................................................... 22 
§5 Haftung ......................................... ...................................................................... 22 
§6 Vergütung....................................... .................................................................... 22 
§7 Dokumentation der Pflege und Reinigungsarbeiten . ..................................... 33 
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§8 Dokumentation der während einer Beerdigung oder Trauerfeierlichkeit 
eingesetzten Personals............................. ............................................................. 33 
§9 Abrechnung ...................................... ................................................................. 33 
§10 Preisgleitklausel .............................. ................................................................ 33 
§11 Überlassung von Geräten und Einrichtungen ...... ........................................ 33 
§12 Nicht oder nicht rechtzeitige Erbringung der ve rtraglich geschuldeten 
Leitungen .......................................... ...................................................................... 34 
§13 Vertragslaufzeit............................... ................................................................. 34 
§14 fristlose Kündigung............................ ............................................................. 34 
§15 Salvatorische Klausel.......................... ............................................................ 34 
 
 
 
 

§1 Bestandteil des Vertrages 
Bestandteil des Vertrages sind neben dem Text dieser Vereinbarung folgende 
gesetzliche Regelungen und Vorschriften in der nachstehenden Reihenfolge 

�� Bestattungsgesetz für Baden-Württemberg, in der Fassung vom 21.07.1970 
�� Bestattungsverordnung Baden-Württemberg, in der Fassung vom 15.09.2000 
�� Friedhofssatzung der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen, in der jeweils 

geltenden Fassung 
�� VOB/B und VOL/B 

 
§2 Umfang der übertragenen Aufgaben 

Dem Auftragnehmer werden nach Maßgabe dieses Vertrages folgende Aufgaben 
übertragen 
 

�� Alle Gräber entsprechend den Friedhofsbelegungsplänen bzw. auf Anweisung 
der Gemeinde zu öffnen und zu schließen 

�� Umbettungen und Ausgrabungen vorzunehmen 
�� den Ordnungsdienst bei allen Bestattungen bzw. Trauerfeiern durchzuführen. 
�� die Sargträger zu stellen. 
�� den Organisten zu stellen. 
�� dafür besorgt zu sein, dass der Beerdigungsablauf funktioniert und pietätvoll 

durchgeführt wird. 
�� die komplette Reinigung der Leichenhalle 
�� die Pflege aller Außenanlagen der Friedhöfe 

 
§3 Ausgestaltung der übertragenen Aufgaben 

- Öffnen und Schließen der Gräber 
Das Öffnen und schließen der Gräber beinhaltet die Herstellung des Grabes sowie 
eventuell erforderliche Korrekturen von vorangegangenen Tieferlegungen. Nach §11 
der Friedhofssatzung der Gemeinde beträgt der Mindestabstand von der 
Erdoberfläche zur Oberkante des Sarges 1,10 m, bis zur Oberkante der Urne 0,60 m. 
Die Sarghöhe beträgt durchschnittlich ca. 0,65 m. Bei Gräbern mit doppelter 
Belegung in einer Grabstätte beträgt die Tiefe mindestens 2,50 m.  
Der Untergrund kann Betonteile aus Überresten der Grabeinfassung enthalten. Diese 
sind beim Öffnen ebenso ordnungsgemäß zu beseitigen wie anfallende 
überschüssige Erde. Überschüssiges Material ist zu entsorgen. 
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Beim Schließen des Grabes ist der Boden ordnungsgemäß mit dem vorhandenen 
Material zu verdichten. Bei Setzungen innerhalb der ersten sechs Monate hat der 
Auftragnehmer entsprechend Nachfüllarbeiten vorzunehmen. 
 
- Umbettungen und Ausgrabungen 
Umbettungen Verstorbener sind Ausgrabungen und Wiederbestattungen von 
Verstorbenen innerhalb eines Friedhofs der Gemeinde oder zwischen einem Friedhof 
in der Gemeinde in einem noch zu öffnenden Grab. Umbettungen können sowohl vor 
als auch nach Ablauf der Ruhezeit erfolgen. 
Ausgrabungen sind die Öffnung von Gräbern zur Überführung Verstorbener in einen 
Friedhof außerhalb der Gemeinde, zur nachträglichen Einäscherung oder zur 
Wiederbestattung im gleichen Grab. 
 
- der Ordnungsdienst beinhaltet insbesondere das Herrichten der Leichenhalle für die 
Trauerfeier mit aufstellen des Sarges sowie eventuell erforderlicher weiterer sakraler 
Gegenstände, das rechtzeitige Einschalten der Heizung in den Wintermonaten, der 
Beleuchtung und der Lautsprecheranlage. Das Auslegen der Kondolenzliste, die 
Begleitung des Trauerzuges zum Grab sowie die notwendige Unterstützung des 
Pfarrers oder einer sonstigen Person, die für die Durchführung des Trauerzuges 
verantwortlich ist, insbesondere auch der Leichenträger beim herablassen des 
Sarges ins Grab. 
Nach Beendigung der Beerdigungsfeierlichkeiten hat der Ordnungsdienst Kranz- und 
Blumenspenden aus der Leichenhalle an den betreffenden Grabstätten 
niederzulegen und die Leichenhalle zu reinigen sowie die hergerichteten sakralen 
Gegenstände abzuräumen. 
Bei Beisetzungen von Urnen übernimmt der Ordnungsdienst auch das Tragen der 
Urne aus der Leichenhalle zur Grabstätte. 
Der Ordnungsdienst hat bei Beerdigungen eine würdige, möglichst schwarze 
Kleidung zu tragen, es sei denn die Angehörigen wünschen eine andere Bekleidung. 
 
- die Sargträger haben eine würdige, möglichst schwarze Kleidung zu tragen. Sie 
sind nur auf Anforderung der Gemeinde zu stellen. Pro Beerdigung, für die 
Sargträger angefordert wurden, sind vier Sargträger zu stellen. 
 
- der Auftragnehmer sorgt für einen geeigneten Organisten. Dieser ist in den Ablauf 
der Beerdigung von diesem Einzuweisen. Er muss in der Lage sein, die von den 
Angehörigen gewünschte musikalische Begleitung der Trauerfeier durchzuführen. 
 
- Der Auftragnehmer führt die Reinigung beider Leichenhalle, aller Nebenräume 
sowie der Kühlzellen durch. Die beiden Leichenhallen sind im Jahresdurchschnitt 
jeweils vier Stunden wöchentlich zu reinigen. Die Reinigung ist so einzurichten, dass 
die Trauerfeiern und Beerdigungen jederzeit reibungslos und pietätvoll in einer 
gereinigten Aussegnungshalle durchgeführt werden können. Die Kühlzellen sind vor 
jeder Nutzung zu reinigen. Den Reinigungsmitarbeiter/innen ist mindestens der 
gesetzliche Mindestlohn für das Gebäudereinigerhandwerk zu zahlen. 
 
- Pflege der Außenanlagen  
In Bezug auf die Außenanlage gelten die nachstehenden Bestimmungen 
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§4 Pflege der Außenanlage 
Die Pflege der Außenanlage beinhaltet sowohl den Bereich des Friedhofsgeländes 
als auch die im beigefügten Lageplan markierten Flächen im Außenbereich. Sie 
umfasst das Zurückschneiden von Bäumen und Hecken, das Mähen von 
Rasenflächen, das Reinigen von Wegen und das Auffüllen mit Riesel von 
unbefestigten Wegen, den Winterdienst, das Hacken der unbefestigten Wege sowie 
von Pflanzflächen. Die einzelnen Pflegmaßnahmen sind unter § 6 des Vertrages 
beschrieben. Darüber hinaus hat der Auftragnehmer darauf zu achten, dass die 
Friedhöfe einen ordentlichen und gepflegten Eindruck machen. Insbesondere an den 
Feiertagen Allerheiligen, Toten Sonntag und Volkstrauertag ist zuvor eine Kontrolle 
durchzuführen, dass die Friedhöfe sich in einem ordnungsgemäßen Zustand 
befinden. 
 
 
 

§5 Haftung 
Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden, die durch ihn selbst bzw. ihre 
Bevollmächtigten, Gehilfen oder Arbeitnehmer verursacht werden oder sonst mit dem 
Unternehmen in Zusammenhang stehen. Soweit Dritte für solche Schäden von der 
Gemeinde Schadensersatz fordern, hat der Auftragnehmer der Gemeinde hierfür 
sowie für die dabei entstehenden Kosten Ersatz zu leisten. Zur Sicherung dieser 
Ansprüche verpflichtet sich der Auftragnehmer bei einem Versicherungsunternehmen 
eine Haftpflichtversicherung abzuschließen und den Nachweis hierüber der 
Auftraggeberin vorzulegen. 
 
 

§6 Vergütung 
Die Gemeinde vergütet dem Auftragnehmer folgende Beträge: 
 
1. öffnen und schließen der Gräber 
 
Erwachsenengrab €/je Grab 
Kindergrab €/je Grab 
Grab für Tot- und Fehlgeburten €/je Grab 
Urnengrab €/je Grab 
 
Zusätzliche Kosten für das Herstellen einer Grabstätte 
mit einer Tiefe von mindestens 2,50 m -Tieferlegung-  

€/je Grab 

 
 
 
2. Umbettungen und Ausgrabungen 
 
Umbettungen Verstorbener, die nicht eingeäschert 
wurden 

 

vor Ablauf der Ruhezeit €/je Umbettung 
nach Ablauf der Ruhezeit €/je Umbettung 
  
Umbettungen von Urnen €/je Umbettung 
  
Ausgrabungen Verstorbener, die nicht eingeäschert 
wurden 

€/je Ausgrabung 

vor Ablauf der Ruhezeit €/je Ausgrabung 
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Ausgrabungen von Urnen €/je Ausgrabung 
 
 
3. Ordnungsdienst 
 
Ordnungsdienst pro Beerdigungs- oder Trauerfeierlichkeit € 
 
 
 
 
4. Sargträger 
 
Kosten pro Sargträger für Beerdigung inkl. aller 
Nebenkosten wie Sozialversicherungsbeiträge und 
Steuern, sofern diese beim Auftragnehmer anfallen. 

€/je Person 

 
 
5. Organisten 
 
Kosten Organist für Beerdigung inkl. aller Nebenkosten 
wie Sozialversicherungsbeiträge und Steuern, sofern 
diese beim Auftragnehmer anfallen. 

€/je Beerdigung 

 
 
6. Reinigung der Leichenhalle 
 
Kosten pro Reinigungsstunde €/h 
 
 
7. Pflege der Außenanlage 
 
Friedhof Oberhausen 
 
Außerhalb  
Anzahl Text Preis  

 Bäume Einzel Gesam
t 

 
€/Stück 

Kontrolle 

€ 6 Lindenbäume ca. 10 m hoch, Kontrolle der Verkehrssicherheit, 
des Lichtraumprofils und der Standsicherheit, bei Bedarf 
hochasten 

 
€/Stück 

schneiden 

€ 

 
€/Stück 

Kontrolle 

€ 1 Lindenbaum ca. 4 m hoch, Kontrolle der Verkehrssicherheit, des 
Lichtraumprofils und der Standsicherheit, bei Bedarf hochasten 

 
€/Stück 

schneiden 

€ 

 
€/Stück 

Kontrolle 

€ 1 Ahorn ca. 8 m hoch, Kontrolle der Verkehrssicherheit, des 
Lichtraumprofils und der Standsicherheit, bei Bedarf hochasten 

 
€/Stück 

schneiden 

€ 
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2 Ahorn ca. 12 m hoch, Kontrolle der Verkehrssicherheit, des 
Lichtraumprofils und der Standsicherheit, bei Bedarf hochasten 

  

 Die Bäume sind im nachstehendem Plan magenta Farben 
dargestellt 

  

    
 Pflege von Beeten   

142 m² Pflanzbeete, wöchentlich einmal hacken  
€/m² 

 
€ 

 Sträucher und Hecken einmal im Jahr schneiden im Zeitraum von 
Oktober – November 
Die Beete beinhalten Cotoneaster, Eiben, Bärenfellgras, Buchs, 
Johanniskraut, Geranium etc. und sind im nachstehendem Plan 
magenta Farben dargestellt 
 
 

€/Schnitt 
pro Jahr € 

 
 
 
Innerhalb  
Anzahl Text Preis  

 Bäume   
32 Kastanienbäume ca. 7 m hoch; die Bäume sind alle 3 Jahre in den 

bestehenden Formschnitt zurück zu schneiden 
 
 

€/Stück 

 
 

€ 
8 Ahornbäume ca. 4 m hoch, jedes Jahr in den bestehenden 

Formschnitt zurück zu schneiden  
 

€/Stück 
 

€ 
 

€/Stück 
Kontrolle 

 
 

€ 

1 Ahorn, ca. 15 m hoch, Kontrolle der Verkehrssicherheit, des 
Lichtraumprofils und der Standsicherheit, bei Bedarf schneiden / 
hochasten 

 
€/Stück 

schneiden 

 
 

€ 
1 Kiefer, ca. 12 m hoch, Kontrolle der Verkehrssicherheit, des 

Lichtraumprofils und der Standsicherheit, bei Bedarf schneiden / 
hochasten 

 
€/Stück 

Kontrolle 

 
 

€ 
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€/Stück 

schneiden 

 
 

€ 
 

€/Stück 
Kontrolle 

 
 

€ 
 

€/Stück 
schneiden 

1 Platane ca. 5 m hoch, Kontrolle der Verkehrssicherheit, des 
Lichtraumprofils und der Standsicherheit, bei Bedarf schneiden / 
hochasten; Baumscheibe bei Bedarf hacken  

 
€/Stück 
hacken 

 
 

€ 

 
€/Stück 

Kontrolle 

 
 

€ 

1 Eiche, ca. 5 m hoch, Kontrolle der Verkehrssicherheit, des 
Lichtraumprofils und der Standsicherheit, bei Bedarf schneiden / 
hochasten 

 
€/Stück 

schneiden 

 
 

€ 
   
 Hecken schneiden  

16 m Taxusbusch (magenta Farben), 3 m hoch schneiden 
1-mal in der Zeit von Mai -  Juni 
1-mal in der Zeit von Oktober – November 
 

 

€/Schnitt 

180 m Buchenhecke, Innen ca. 2 m hoch, Außen ca. 1 m hoch, ca. 1 m 
breit (magenta) 
 

€/Schnitt 
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77 m Taxushecke Kriegsgräber (magenta), ca. 1,20 m hoch, ca 0,50 m 

breit 
 

 

€/Schnitt 

39 m Taxushecke Urnengräber (magenta), ca. 1 m hoch, ca. 0,50 m 
breit 
 

 

€/Schnitt 

   
 Pflege von Beeten  

60 m² Staudenbeete bei den neuen Urnenfelder, bei Bedarf hacken und €/Vorgang 
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gießen 
 

 
239 m² Pflanzenbeete gemäß nachstehenden Plan (magenta Farben) bei 

Bedarf hacken bzw. schneiden und gießen, im Beet entlang der 
Garage wächst Efeu an der Garagenwand, dies ist bei Bedarf zu 
schneiden. 
Die Beete im linken hinteren Bereich des Friedhofs an den 
Containern beinhalten unter anderem einen Kirschlorbeer (Größe 
ca. 1,30 m hoch, 1,30 breit und 2,0 m lang), eine Forsythie (Größe 
ca. 1,80 hoch), verschiedene kleine Sträucher, Zypresse (Größe 
ca. 1,0 m hoch und 1,80 m breit), Kornellkirsche 
 

 
 

€/Vorgang 

2 Taxusbüsche (magenta), Eingang rechts, 6,50 m Umfang, 1,70 m 
hoch, 2-mal jährlich schneiden 
Eingang links, 10,0 Umfang, 1,40 m hoch, 2-mal jährlich 
schneiden 

 
 
 

€/Schnitt 

 
 
 

€ 
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2 Kriechwacholder (magenta), Eingang rechts, ca. 2,50 m lang, ca. 
2,50 m breit, 1-mal jährlich schneiden 
Eingang links, ca- 3.00 m lang und ca.1,40 m breit, 1-mal jährlich 
schneiden 
 

 
  

 
 
 

€/Schnitt 

 
 
 

€ 

1 Kriechwacholder (manenta), ca. 2,00 m lang und ca. 2,40 m breit; 
1-mal jährlich schneiden 
 

 
 
 

€ 
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 Rasen  

119 m² Rasenfläche (magenta) bei Bedarf mähen 
 

 

€/Schnitt 

187 m² Rasenfläche (magenta) bei Bedarf mähen 
 
 

 

€/Schnitt 
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88 m² Rasenfläche (magenta) bei Bedarf mähen 
 

 
 

€/Schnitt 

410 m² Rasenfläche (magenta) bei Bedarf mähen 
 

 

€/Schnitt 

547 m² Rasenfläche (magenta) bei Bedarf mähen und regelmäßig giesen 
 

 

€/Schnitt 
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 Wege  

1078 m² Gepflasterte Flächen bei Bedarf (magenta) reinigen und kehren 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

€/pro Reinigung, 
Kehren der gesamten 

Fläche 

548 m² unbefestigte Wege pflegen (Rieselbelag),so dass diese frei von 
Schmutz und Unkraut sind 
 

 

 
 
 
 

E/pro Pflege 

   
 Leere Grabstellen  

ca. 90 St Pflegen / Hacken, dass diese frei von Unkraut bleiben €/Grabstelle 
   

 
 Wasserzapfstellen  
 1-mal monatlich Ablauf kontrollieren und reinigen €/Kontrolle 

und Reingung 
 
 
Friedhof Rheinhausen 
 
Außerhalb  
Anzahl Text Preis  

 Bäume Einzel Gesamt 
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€/Stück 
Kontrolle 

€ 6 Ahornbäume ca. 6 m hoch, Kontrolle der 
Verkehrssicherheit, des Lichtraumprofils und der 
Standsicherheit, bei Bedarf hochasten, Lichtraumprofil 
freischneiden 

€/Stück 
schneiden 

€ 

€/Stück 
Kotrolle 

€ 16 Lindenbäume ca. 16 m hoch, Kontrolle der 
Verkehrssicherheit, des Lichtraumprofils und der 
Standsicherheit, bei Bedarf hochasten, Lichtraumprofil 
freischneiden 

€/Stück 
schneiden 

€ 

€/Stück 
Kontrolle 

€ 7 Kugelakazie, ca. 3 m hoch, Kontrolle der 
Verkehrssicherheit, des Lichtraumprofils und der 
Standsicherheit, bei Bedarf hochasten, Lichtraumprofil 
freischneiden 

€/Stück 
schneiden 

€ 

    
 Hecken und Büsche   

7 St Lingusterbüsche, ca. 1 m hoch, ca. 1 m breit und 
1 m tief, 1-mal im Zeitraum von Oktober-November 
schneiden 

€/Stück 
Schnitt 

€ 

27 m 
 

Lingusterhecke, 1 m hoch und 1 m breit 
Hecken 1-mal im Zeitraum von Oktober-November 
schneiden 

€/Stück 
Schnitt 

€ 

    
 Pflanzbeete  € 

122 m² Efeubeet um Pestkapelle, 1 – mal pro Jahr schneiden €/m² 
Schnitt € 

 
 
 
Innerhalb   
Anzahl Text  Gesamt  

 Bäume   
€/Stück 

Kontrolle 
€ 3 Spitzpappeln, ca. 20 m hoch, Kontrolle der 

Verkehrssicherheit, des Lichtraumprofils und der 
Standsicherheit, bei Bedarf, Lichtraumprofil frei 
schneiden 

€/Stück 
schneiden 

€ 

€/Stück 
Kontrolle 

€ 36 Ahornbäume ca. 11 m hoch, Kontrolle der 
Verkehrssicherheit, des Lichtraumprofils und der 
Standsicherheit, bei Bedarf Lichtraumprofil frei 
schneiden 

€/Stück 
schneiden 

€ 

€/Stück 
Kontrolle 

€ 1 Ahornbaum, ca. 15 m hoch, Kontrolle der 
Verkehrssicherheit, des Lichtraumprofils und der 
Standsicherheit, bei Bedarf Lichtraumprofil frei 
schneiden 

€/Stück 
schneiden 

€ 

€/Stück 
Kontrolle 

€ 4 Zierkirsche, ca. 7 m hoch, , 2-mal jährlich Kontrolle 
der Verkehrssicherheit, des Lichtraumprofils und der 
Standsicherheit, bei Bedarf Lichtraumprofil frei 
schneiden 

€/Stück 
schneiden 

€ 

    
 Leere Grabstellen   

ca. 50 St Pflegen / Hacken, dass diese frei von Unkraut bleiben €/Stück € 
340 m² Grabstellenflächen mit Kieselsteinen und Gras belegt, 

hacken und pflegen 
€/m² € 

    
 Wasserzapfstellen   
 1-mal monatlich Ablauf kontrollieren und reinigen €/Stück € 

 
Die Preise sind jeweils inklusiv Mehrwertsteuer anzugeben.  
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§7 Dokumentation der Pflege und Reinigungsarbeiten 
Die Pflege der Außenanlagen sowie die Reinigungsarbeiten in der Leichenhalle sind 
zu dokumentieren und wöchentlich der Außendienstleitung zur Unterschrift 
vorzulegen. 
 
 
 

§8 Dokumentation der während einer Beerdigung oder Trauerfeierlichkeit 
eingesetzten Personals 

Die Anzahl der Sargträger sowie die Teilnahme einer Organistin/eines Oraganisten 
ist der Gemeindeverwaltung vor Durchführung der Beerdigung und/oder der 
Trauerfeierlichkeit mitzuteilen.  
 
 

§9 Abrechnung 
Die Abrechnung erfolgt monatlich zum Monatsende getrennt nach dem jeweiligen 
Friedhof Oberhausen oder Rheinhausen an Hand der unter §§ 7 und 8 genannten 
Dokumentation sowie den bei der Gemeindeverwaltung festgehaltenen 
Beerdigungen/Trauerfeierlichkeiten.  
Der Abrechnung ist sowohl die unterzeichnete Dokumentation als auch die Mitteilung 
über das bei der Trauerfeierlichkeit eingesetzte Personal beizufügen. 
 
 

§10 Preisgleitklausel 
Die angegebene Vergütung ist bis zum 31.12.2012 fest vereinbart. Sofern sich nach 
dem 31.12.2012 die tarifliche Vergütung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
erhöht oder verringert, so ist der Unternehmer berechtigt bzw. verpflichtet ab dem 
01.01. des folgenden Jahres die jeweils vertragliche Vergütung um den gleichen 
prozentualen Anteil der Vergütungserhöhung zu erhöhen oder zu mindern. 
Maßgebend sind hierbei alle tariflich vereinbarten prozentualen 
Einkommensveränderungen eines Beschäftigten der Entgeltgruppe 7, Stufe 1 TVÖD.  
Sollte für die Entgeltgruppe keine prozentuale Erhöhung erfolgen sondern ein 
monatlicher Festbetrag, ist dieser entsprechend umzurechnen. Einmalzahlungen 
werden nicht angerechnet. 
 
 

§11 Überlassung von Geräten und Einrichtungen 
Die Gemeinde stellt für die Durchführung der Arbeiten keine Geräte und 
Einrichtungen. Sandcontainer, Alulaufdielen, grünes Tuch zum Auslegen des offenen 
Grabes sowie grünes Tuch zur Abdeckung für den Sandcontainer während der 
Trauerfeierlichkeiten sowie sämtliches Schalungsmaterial sind vom Auftragnehmer 
vorzuhalten.  
Baggerfahrzeuge werden von der Gemeinde ebenfalls nicht gestellt und dürfen nur 
dort eingesetzt werden, wo ein Zufahren ohne Beschädigung anderer Grabstätten 
möglich ist. Als geeignetes Fahrzeug ist z.B. der Bagger Boki Typ 2550 oder 
vergleichbar. Die Gemeinde übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass mit diesem 
Fahrzeug tatsächlich an alle oder an die überwiegende Anzahl von Grabstellen 
zugefahren werden kann. 
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§12 Nicht oder nicht rechtzeitige Erbringung der ve rtraglich geschuldeten 
Leitungen 
1. 
Die Gemeinde teilt dem Auftragnehmer grundsätzlich 48 Stunden vor Beginn einer 
Beerdigung den Termin mündlich mit. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diesen 
sofort, jedoch spätestens bis zu 24 Stunden vor der Beerdigung, zu bestätigen. Liegt 
eine Bestätigung bis zu diesem Zeitpunkt nicht vor, so kann die Gemeinde die 
Arbeiten für die Beerdigung selbst ausführen oder einen Drittunternehmen mit der 
Durchführung beauftragen.  
 
2. 
Kommt der Auftragnehmer seiner Verpflichtung zur Pflege der Außenanlagen trotz 
Fristsetzung nicht nach, so kann die Gemeinde nach nochmaliger Aufforderung die 
Arbeiten selbst ausführen oder durch einen Dritten durchführen lassen. Für die 
nochmalige Aufforderung muss keine längere Frist als 7 Werktage gewährt werden. 
 
3. 
Durch die nicht rechtzeitige Durchführung der unter Ziffer 1 und 2 aufgeführten 
Leistungen entstehende Mehrkosten gegenüber den im Angebot geltend gemachten 
Preisen werden dem Auftragnehmer in Rechnung gestellt. Die Geltendmachung 
weitergehender Ansprüche bleibt vorbehalten 
 
 

§13 Vertragslaufzeit 
Der Vertrag tritt am 01.06.2011 in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2016. Er 
verlängert sich um jeweils ein weiteres Jahr, wenn er nicht 3 Monate vor 
Vertragsablauf gekündigt wird. 
 
 

§14 fristlose Kündigung 
Die Gemeinde kann das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist und vor 
Ablauf der Vertragslaufzeit kündigen, wenn 
 
- der Auftragnehmer wiederholt trotz Abmahnung gegen seine Verpflichtungen 

aus dem Vertrag verstoßen hat 
- gegen den Auftragnehmer das Insolvenzverfahren eröffnet wird 
 
 

§15 Salvatorische Klausel 
Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise als 
unwirksam oder undurchführbar erweisen oder infolge Änderungen der 
Gesetzgebung nach Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar werden, 
bleiben die übrigen Vertragsbestimmungen und die Wirksamkeit des Vertrages im 
Ganzen hiervon unberührt.  
An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll die wirksame 
und durchführbare Bestimmung treten, die dem Sinn und Zweck der nichtigen 
Bestimmung möglichst nahe kommt.  
Erweist sich der Vertrag als lückenhaft, gelten die Bestimmungen als vereinbart, die 
dem Sinn und Zweck des Vertrages entsprechen und im Falle des Bedachtwerdens 
vereinbart worden wären�� ��

��



Nr. 03/2011 

 -35-

 
Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.03.2011 

TOP Nr.: 7 öffentlich DS-Nr. GR33/2011 
Fachamt: Büro des Bürgermeisters zur Beschlussfassu ng 
Antrag des Landesverbandes Motorbootsport Baden- Württemberg e.V. auf 
vollständige Freigabe des Baggersees auf der Insel Korsi ka zur Befahrung mit 
Motorbooten      
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  geht sehr ausführlich auf den Sachverhalt der 
Sitzungsvorlage ein und merkt an, dass mit dem in der Anlage beigefügten 
Schreiben vom 02.12.2010 der Landesverband Motorbootsport Baden-Württemberg 
die Freigabe zur Befahrung des Baggersees bei der Insel Korsika in der Zeit vom 
01.05. – 30.09 eines jeden Jahres beantragt. Auf Grund der fehlenden Beschilderung 
sei der See in der zurückliegenden Zeit häufiger widerrechtlich genutzt worden. Auf 
der Grundlage einer im Jahre 1991 stattgefundenen Abstimmung zwischen dem 
Naturschutz sowie dem Wassersport sei derzeit nur eine Teilfläche für Motorboote 
nutzbar. Diese Fläche ergibt sich aus der nachstehenden Karte und ist dort 
dunkelblau gekennzeichnet. Auf Grund der stattgefundenen Auskiesung sei jetzt 
auch eine größere Fläche nutzbar. 
 
Karte der derzeit für die Befahrung mit Motorbooten freigegeben Fläche des Baggersees bei der Insel 
Korsika 
 

 
 
 
Nachstehend soll die Veränderung der Wasserflächen auf der Insel Korsika an Hand 
von Luftbildaufnahmen dargestellt werden. 

Für den Motorboot-
sport nutzbare 
Fläche 
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Luftbildaufnahme aus dem Jahre 2010 
 

 
 
Luftbildaufnahme aus dem Jahre 2005 
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Aus den Aufnahmen ist deutlich ersichtlich, dass sowohl am südlichen als auch am 
östlichen Ufer des Sees Auskiesungen stattgefunden haben. 
 
Darüber hinaus stellt Bürgermeister Büchner  fest, dass die Gemeindeverwaltung 
den derzeitigen Antrag des Landesmotorbootverbandes e.V. für unvollständig und 
daher abschließend für nicht beurteilbar hält. So fehlen zum einen Angaben zu dem 
zu erwartenden zusätzlichen Aufkommen an Motorbooten in diesem Bereich zum 
anderen auch jede Beurteilung zu den Auswirkungen auf die Umwelt. Unabhängig 
davon wäre zu klären, welche Auswirkungen für den Angelsport in diesem Bereich zu 
erwarten sind. Die Gemeinde hat den See vom Land angepachtet und vergibt dort im 
begrenzten Umfang Angelerlaubnisse. Die Umweltsituation ist nachstehend 
dargestellt. Die Karte zeigt sowohl die FFH – Gebiete als auch die 
Vogelschutzgebiete sowie Biotope nach § 32 NatSchG. 
 
Karte zur Umweltsituation auf der Insel Korsika 
 

 
 
Während die Insel tatsächlich nur wenige Biotope aufweist, ist die Umgebung am 
nördlichen Ufer des Sees Bestandteil des FFH-Gebietes 6716341 „Rheinniederung 
von Philippsburg bis Mannheim“. Dort befinden sich teilweise Silberweiden, die zu 
den prioritären Lebensraumtypen gehören und in den Rheinauen nur noch selten 
vorzufinden sind. Auf Grund ihres Totholzbestandes haben sie für die Vogelwelt 
besondere Bedeutung. So werden diese Flächen bevorzugt von Schwarzmilanen 
und verschiedenen Spechtarten genutzt. Eine Befahrung des Sees ist daher auf der 
Grundlage der bisherigen Antragstellung abzulehnen. 
 
Nach seinen Ausführungen bittet Bürgermeister Büchner  die Fraktionen um deren 
Stellungnahmen. 
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Gemeinderat Böllinger (CDU)  und die CDU-Fraktion können dem vorgelegten 
Beschlussvorschlag der Gemeindeverwaltung folgen. Darüber hinaus sollten die 
ursprünglich angebrachten Schilder wieder angebracht werden. Der Zusatz „auf der 
Grundlage der eingereichten Unterlagen“ kann komplett gestrichen werden. 
 
Gemeinderat Börzel (FÖDL)  spricht sich ebenfalls gegen den vorgelegten Antrag 
aus und lehnt eine Befahrung des Sees ab. Auf den Zusatz „auf der Grundlage der 
eingereichten Unterlagen“ kann man gänzlich verzichten. 
 
Gemeinderat Kraus (SPD)  kann sich dem vorgelegten Beschlussvorschlag 
ebenfalls anschließen. Auch er spricht sich für die Streichung des Zusatzes „auf der 
Grundlage der eingereichten Unterlagen“ aus. Die ursprünglich angebrachten 
Schilder sollten wieder angebracht werden. 
 
Gemeinderat Hoffmann (FW)  kann sich dem Beschlussvorschlag der Verwaltung 
anschließen. Auch er spricht sich für die Streichung des Zusatzes „auf der Grundlage 
der eingereichten Unterlagen“ aus. 
 
Bürgermeister Büchner  lässt den Gemeinderat laut dem Antrag aller Fraktionen, 
den Zusatz „auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen“ zu streichen, 
abstimmen. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat lehnt eine Befahrung des Sees über die bisher erteilte 
Genehmigung hinaus ab. 
 
��� �  20 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung 
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Protokoll zur Sitzungsvorlage der Gemeinde Oberhaus en-Rheinhausen 

Gremium: Gemeinderat Sitzungstag: 28.03.2011 

TOP Nr.: 8 öffentlich DS-Nr. GR34/2011 
Fachamt: Rechnungsamt zur Beschlussfassung 
Annahme von Spenden           
 
 
Beratung: 
 
Bürgermeister Büchner  lässt die Fraktionen ohne Stellungnahmen über die 
Annahme der nachstehenden Spenden abstimmen. 
 
Steuerberater Dieter Gutting    300,00 € für den Sozialfonds  
Händelweg 1 
68794 Oberhausen-Rheinhausen 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat stimmt einstimmig der Annahme der o .g. Spende zu. 
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Bekanntgaben 
 
 
Bürgermeister Büchner  merkt an, dass die Gemeindeverwaltung dem 
Regierungspräsidium mit Schreiben vom 23.11.2010 mitgeteilt hat, dass der 
Gemeinderat der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen am Bau eines Fuß- und 
Radweges festhält. Darüber hinaus hat man in diesem Schreiben mitgeteilt, dass 
man jedoch das Land Baden-Württemberg bittet, diesen auf eigene Kosten zu 
errichten. Zur Begründung wurde im Schreiben darauf verwiesen, dass das Land 
nach eigenen Aussagen den Fahrradverkehr fördern möchte. Durch den Bau der 
Überquerungsmöglichkeit wäre eine geschlossene Radroute von Speyer über 
Rheinhausen, Oberhausen, Philippsburg, Rheinsheim nach Germersheim möglich, 
was für viele Nutzer ein erheblicher Vorteil wäre. Bürgermeister Büchner verweist 
hierzu auf den Tagesordnungspunkt 11 der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 
vom 22.11.2010, DS-Nr. GR132/2010. 
 
Bürgermeister Büchner  gibt hierzu bekannt, dass das Regierungspräsidium mit 
Schreiben vom 15.02.2011 hierzu erneut mitgeteilt hat, das man einen Radweg über 
das Betriebsgelände am Schöpfwerk Philippsburg realisieren kann, sofern Nachteile 
für den Betrieb des Schöpfwerks und des Betriebshofes weitgehend ausgeschlossen 
werden können und die Gemeinde bereit ist, die Kosten für Herstellung, Unterhaltung 
und Verkehrssicherung des Fuß- und Radweges zu übernehmen. Da nun keine 
neune Erkenntnisse vorliegen und dies immer noch nicht dem Willen der Gemeinde 
Oberhausen-Rheinhausen entspricht, schlägt Bürgermeister Büchner  dem 
Gremium vor, zunächst abzuwarten wer nach den gestrigen Landtagswahlen neue/r 
Umweltminister/in wird. Sobald dies bekannt ist, würde man diese/n mit einem 
Schreiben in dieser Sache kontaktieren. 
 
Alle Fraktionen  können sich dem Vorschlag des Bürgermeisters anschließen. 
 
 
Des weiteren gibt Bürgermeister Büchner  bekannt, dass man ihm in der Sache 
Grundschulförderklasse die Übersendung eines rechtsmittelfähigen Bescheides 
versprochen hat. Dieser rechtmittelmäßige Bescheid liegt trotz mehrfacher 
Nachfrage in den letzten Tagen bis heute noch nicht vor. Zwischenzeitlich hat man 
ein interessantes Schreiben der leitenden Schulamtsdirektorin Frau Elisabeth Groß 
vom 21. Februar 2011 erhalten in dem folgender Inhalt steht: 
 
„...mit Schreiben vom 02.06.2010 hat das Regierungspräsidium Karlsruhe dem 
Staatlichen Schulamt den Auftrag erteilt sowohl die erteilte Zustimmung zu einer 
zweiten Gruppe an der Grundschulförderklasse Waghäusel als auch die mündlich 
erteilte Zustimmung zur Einrichtung einer Außenstelle der Grundschule Waghäusel 
an der GHWRS Oberhausen-Rheinhausen (bei gleichzeitiger Aufhebung der zweiten 
Gruppe der Grundschulförderklasse Waghäusel zurück zu nehmen).....“ 
 
Bürgermeister Büchner  fragt sich nach diesem Schreiben, ob nun was erteilt wurde 
oder nicht. Warum muss die leitende Schulamtsdirektorin Frau Elisabeth Groß etwas 
zurück nehmen, was vor Monaten noch streitig war, das es jemals erteilt wurde. 
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Hinweis:  
 
Die Audio-Aufnahmen der Sitzung sind Bestandteil de s Protokolls. 
 
 
 
Der Protokollführer:       Der Bürgermeister: 
 
 
 
Der Gemeinderat: 


